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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Schule, Kultur und Sport 
DRUCKSACHE 

Az.: 

41-34-03 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

10.08.2018 
98 2018 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen � 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

 Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, 
Sport und Freizeit 

30.08.2018      

                  

 Kreisausschuss 31.08.2018      

 Kreistag            

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 40 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

40.031       40.1                               In Vertretung  
                                                gez. Schlichting (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Neue Zielvereinbarung der Kreismusikschule Helmstedt e.V. für die Jahre 2019-2021 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Dem Antrag der Kreismusikschule Helmstedt e.V. vom 15.08.2018 (Anlage 1) wird 
zugestimmt. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis der Zielvereinbarung vom 03.09.2016 und 
der eingehend geprüften Zahlen aus dem Antrag der Kreismusikschule Helmstedt e.V. 
vom 15.08.2018 eine neue Zielvereinbarung für die Jahre 2019-2021 zu erarbeiten, in 
der eine feste jährliche Zuschusshöhe, vorbehaltlich der Genehmigung des Landkreis-
haushaltes, zugesagt wird. Ausgehend von der beantragten Zuschusshöhe in Höhe von 
220.000,00 € wird für die Folgejahre eine jährlich automatische Anpassung des Betra-
ges im Rahmen der erwarteten Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst erfolgen. Diese 
Anpassung wird auf maximal 3 % des Zuschussbetrages des Vorjahres gedeckelt. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
 

I.  5 
 
 
1. Förderung, Aufgaben und Angebote 
Die Förderung von Kultur – auch durch die Landkreise - hat Verfassungsrang (Artikel 6 der Nie-
dersächsischen Verfassung). Zur Erfüllung ihrer Aufgaben, die auch Qualitätssicherung beinhal-10 
ten, benötigen Musikschulen Planungssicherheit, insbesondere durch eine stabile Finanzierung. 
Im § 4 NKomVG (Aufgabenerfüllung der Kommunen) heißt es im Satz 2: „Sie stellen in den Gren-
zen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen sozialen, 
kulturellen, sportlichen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen bereit“. 
 15 
Wenn eine als e.V. geführte Musikschule ein qualitativ gleichwertiges Angebot wie kommunale 
Musikschulen anbieten soll, benötigt auch sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine verlässliche Un-
terstützung durch kommunale Zuschussgeber. Die Kreismusikschule Helmstedt e.V. erfüllt diese 
Aufgaben. Sie bietet neben der außerschulischen Ausbildung in 22 Orten des Landkreises auch 
Angebote in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen an. Durch die zahlreichen Auftritte (2017: 20 
127 Veranstaltungen und musikalische Umrahmungen) wird das kulturelle Leben im Landkreis 
Helmstedt bereichert. Das Angebot wird sowohl von Kindern und Jugendlichen ab 2 Jahren als 
auch von Erwachsenen genutzt. Schüler/innen der Kreismusikschule Helmstedt e.V. beteiligen 
sich an den Wettbewerben „Jugend musiziert“. Sie erreichen regelmäßig auch auf Landesebene 
vordere Platzierungen und beeinflussen dadurch positiv den überregionalen Bekanntheitsgrad 25 
des Landkreises. 
 
Lt. Leitlinien und Hinweise „Die Musikschule“ (s. Anlage 3) der kommunalen Spitzenverbände ist 
die Qualität öffentlicher Musikschulen (Lehrkräfte mit abgeschlossener musikalischer Fachaus-
bildung, Teilnahme an notwendigen Fortbildungen) ein wichtiges Element. „Um die Qualität öf-30 
fentlicher Musikschulen im o.g. Sinne zu erhalten, ist eine kommunale Trägerschaft bzw. aktive 
kommunale Mitverantwortung bei anderer Trägerschaft als Ausdruck des politischen Willens zu 
dieser Qualität erforderlich.“ (S.3, Nr. 9). Des Weiteren wird gefordert, dass Musikschulen als 
Bildungseinrichtung ihrer Aufgaben durch ein umfassendes Konzept gerecht werden. In Anleh-
nung an den vom Verband deutscher Musikschulen als Trägerverein der Musikschulen festge-35 
legten Struktur- und Rahmenlehrplan erfüllt die Kreismusikschule Helmstedt e.V. die dort genann-
ten Punkte fast vollständig. Hinsichtlich der Organisation von Musikschulen ergibt sich daraus, 
dass es zur Erfüllung ihres Auftrages der öffentlichen kommunalen Unterhaltungsträgerschaft be-
darf. 
 40 
In der Zielvereinbarung vom 03.09.2016 wurden folgende Pflichtaufgaben vereinbart: 
 

Im Landkreis Helmstedt nimmt im außerschulischen Bereich vorrangig die Kreismusikschule 
Helmstedt e.V. den musikalischen Bildungsauftrag mit derzeit folgenden Leistungen und Ange-
boten wahr: 45 
� Erteilung von Vokal-, Instrumental- und Tanzunterricht, 
� Zusätzliches und kostenloses Angebot zum gemeinsamen Musizieren 
 in Orchestern, Bands oder anderen Ensembles der Kreismusikschule 
 unter fachkundiger Betreuung, 
� sie ist zentrale musikalische Einrichtung und bietet Laienmusikvereinen, 50 
 Schulen und kirchlichen Einrichtungen eine Kontaktstelle in einem 
 kommunalen und regionalen Netzwerk, 
� sie steht als kompetenter Partner im musikalischen Bereich für 
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 Kooperationen mit öffentlichen Schulen zur Verfügung und bietet 
 Laienmusikvereinen aus dem Landkreis Unterstützung durch ihre Lehrkräfte, 55 
� zu feierlichen Anlässen des Landkreises Helmstedt übernimmt die 
 Kreismusikschule im Rahmen ihrer Kapazität und auf Anforderung 
 deren musikalischen Begleitung kostenfrei. 
 
Diese Aufgaben/Angebote bestehen nach wie vor. 60 
 
In Summe wurden im Jahr 2017 in 38 Fächern Unterrichtsinhalte vermittelt. Darüber hinaus wer-
den acht Ergänzungsfächer (Ensembles/Orchester) angeboten. Es bestehen seitens der Kreis-
musikschule Helmstedt e.V. Kooperationsverträge mit neun Grundschulen, zwei Gymnasien drei-
zehn Kindergärten und einer Kirchengemeinde. An diesen Kooperationen nahmen insgesamt 481 65 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene teil. 
 
Insgesamt hatte die Kreismusikschule Helmstedt e.V. 1.480 Schülerinnen und Schüler per 
31.12.2017 mit 1.769 Fächerbelegungen. Es wurden Durchschnittlich 364 Stunden pro Woche 
unterrichtet. 70 
 
 
2. Neue Zielvereinbarung für die Jahre 2019-2021 
Um Planungssicherheit für die nächsten drei Jahre zu gewährleisten, sollte mit der Kreismusik-
schule eine neue Zielvereinbarung für die Jahre 2019 bis 2021 mit der Maßgabe abgeschlossen 75 
werden, dass die zuvor genannten Pflichtaufgaben weiterhin erfüllt werden. Darüber hinaus sollte 
in die Zielvereinbarung aufgenommen werden, dass die Kreismusikschule Helmstedt e.V. sich 
verpflichtet, Methoden des Qualitätsmanagements anzuwenden. Der Begriff der Qualitätssiche-
rung ist in der zu schließenden Zielvereinbarung näher zu definieren. 
 80 
Der Landkreis sagt eine feste jährliche Zuschusshöhe vorbehaltlich der Genehmigung des Haus-
haltes in dem jeweiligen Jahr zu. Ausgehend von der beantragten Zuschusshöhe für 2019 i.H.v. 
220.000 € wird für die Folgejahre eine automatische Anpassung des Betrages im Rahmen der 
erwarteten Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst erfolgen. Dieser Betrag wird auf max. 3 % 
gedeckelt.  85 
 
 

II. Kreiszuschuss 
 
 90 
Die Kreismusikschule Helmstedt e.V. beantragt für 2019 einen Zuschuss in Höhe von 220.000 €. 
Damit ist eine Erhöhung von 10 % gegenüber dem Vorjahr verbunden. Hier wird quasi, wie für 
2016, ein neuer Basiswert eingesetzt.  
 
Aufstellung der weiteren Vergünstigungen des Landkreises wie Gebäude, Energie, etc. und deren 95 
Höhe. 
 

Jahr Kreiszuschuss 

„fiktiver Zuschuss“ 
(errechnet anhand der Daten des 

jeweiligen Vorvorjahres) für die un-
entgeltliche (Miete / Nebenkosten) 

Nutzung der Schulen und des  
Gebäudes Elzweg 4 

Kreiszuschuss 
gesamt 

2015 164.000 € 26.100 € 190.100 € 
2016  184.000 € 25.000 € 209.000 € 
2017 188.000 € 25.000 € 213.000 € 
2018 194.000 € 25.000 € 219.000 € 
2019 (beantragt) 220.000 € (geschätzt) 26.000 € 246.000 € 
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Geht man von einer Schülerzahl von rd. 1.500 pro Jahr aus, ergibt sich folgender Zuschuss pro 
Monat und Belegung: 
 100 

Jahr 
Kreiszuschuss 

gesamt 
Zuschuss pro 

Belegung / Monat 

2015 190.100 € 10,56 € 
2016  209.000 € 11,61 € 
2017 213.000 € 11,83 € 
2018 219.000 € 12,17 € 
2019  246.000 € 13,67 € 

 
Im Vergleich zu den Musikschulen der Region (s. Anlage 2, Berechnung hier ohne fiktiven Zu-
schuss) ist der Zuschuss pro Belegung bei der Kreismusikschule Helmstedt e.V. und Kreismusik-
schule Goslar e.V. wesentlich geringer. 
 105 
Die Steigerung des Zuschusses ist mit den steigenden Lohnkosten zu erklären. Ausgehend vom 
damaligen Basiswert 2016 i.H.v. 184.000 € wurden für 2017 und 2018 die max. 3%-ige Erhöhung 
dazugerechnet. Diese Erhöhung (2016 zu 2017 i.H.v. 4.000 € bzw. 2017 zu 2018 i.H.v. 6.000 €) 
bezieht sich ausschließlich auf den Zuschuss des Landkreises. Die tatsächlichen Lohnerhöhun-
gen jedoch liegen bei jährlich rd. 20.000 €. Die Musikschule war und ist daher gehalten, diese 110 
Lücke aus eigener Kraft zu schließen. Auch erklärt dies die jetzige Anpassung des neuen Basis-
wertes auf 220.000 €. Demzufolge erhöht sich der Zuschuss im Jahr 2020 um 6.600 € auf 226.600 
€ und im Jahr 2021 um weitere 6.800 € auf 233.400 € (die beide letzten Werte sind haushaltsmä-
ßig gerundet). 
 115 
Finanzielle Situation der Kreismusikschule Helmstedt e.V. 
 

Einnahmen 
 

Jahr Gesamt TN-Entgelte 
Sonstiges 

(einschl. Ausgleich 
durch Sparbuch) 

Zuschuss LK 

 € € € € 
% % % % 

2017 
(laut Jahresabschluss) 

687.994,94 416.732,49 83.262,45 188.000 € 
100 60,57 12,1 27,33 

2018 

(Stand 08/2018) 
416.299,10 286.870,54 39.628,56 89.800 € 

100 68,91 9,52 21,57 

2019 

(Antrag + Berechnung) 

710.000,00 420.000,00 70.000,00 220.000 € 
100 59,16 9,85 30,99 

 120 
Ausgaben 

 

Jahr Gesamt Personalkosten 
Sonstiges 

(laufende Verwaltung, In-
strumente, Noten, etc.) 

Defizit 

 € € € € 
% % % ohne gezahlten Zuschuss 

2017 
(laut Jahresabschluss) 

692.421,73 631.105,51 61.313,22 4.426,79 € 
100 91,15 8,85 192.426,79 € 

2018 

(Stand 08/2018) 
379.254,28 357.610,55 21.643,73 300 € 

100 94,29 5,71 90.100,00 € 

2019 

(Antrag + Berechnung) 

712.000,00 673.000,00 39.000,00 2.000,00 € 
100 94,52 5,48 222.000,00 € 

 









Jahr

Wochen-

stunden

Schüler-

zahlen

am 

31.12.

Belegungen

am 31.12.
inkl. Ensembles und 

Mehrfächer-belegung

Zuschuss

LK €

Zuschuss 

Verband dt. 

Musik-

schulen €

Haushalts-

volumen €

Zuschuss

LK %

Teil-

nehmer-

entgelte %

 € pro

Einzel-

std. 

Auftritte 

im Jahr

Perso-

kosten 

pro WSt.

bereinigte 

Perso-

kosten pro 

WSt.

2002 337 755 156.600 13.579,40 519.560,98 30,14 65,94 67,00 88

2003 402 737 161.000 15.936,73 552.734,65 29,13 66,77 70,00 107 110,31 €  

2004 422 813 161.800 15.981,74 572.034,48 28,29 67,43 70,00 136 108,79 €  

2005 458 1049 162.600 12.892,51 606.612,14 26,80 68,56 70,00 123 108,54 €  

2006 472 1018 163.800 14.319,92 657.863,68 24,90 70,29 75,00 192 107,55 €  

2007 483 1011 164.000 12.856,47 685.510,31 23,92 72,14 75,00 116 109,53 €  

2008 499 1046 1270 164.000 13.223,61 720.675,30 22,76 73,14 75,00 149 112,40 €  111,35 €    

2009 479 1066 1322 164.000 15.009,08 741.484,12 22,12 70,15 80,00 143 119,80 €  117,03 €    

2010 475 1064 1564 162.235 15.993,77 729.922,83 22,23 71,03 80,00 185 121,62 €  120,53 €    

2011 470 1163 1458 164.000 16.666,93 733.294,27 22,36 70,70 82,00 196 124,51 €  122,84 €    

2012 430 1115 1397 147.600 15.594,17 694.786,12 21,24 71,61 85,00 211 129,73 €  127,19 €    

Jahr

Wochen-

stunden

Gesamt-

zahl der 

Schüler

im 

Berichts-

jahr

Durchschnittl. 

Anzahl der 

Belegungen pro 

Monat
inkl. Ensembles und 

Mehrfächerbelegung

Gesamtzahl der 

Belegungen im 

Berichtsjahr
inkl. Ensembles und 

Mehrfächerbelegung

Zuschuss

LK €

Finanzhilfe 

VdM €

Haushalts-

volumen €

Zuschuss

LK %

Teil-

nehmer-

entgelte %

 € pro

Einzel-

std. 

Auftritte 

im Jahr

Perso-

kosten 

pro WSt.

bereinigte 

Perso-

kosten pro 

WSt.

2013 429 1522 1397 1822 147.600 17.372,11 707.911,00 20,85 70,98 85,00 201 133,31 €  129,84 €    

2014 406 1495 1317 1770 147.600 9.966,82 695.794,00 21,21 70,27 85,00 150 138,44 €  135,82 €    

2015 386 1485 1293 1776 164.000 9.416,41 678.749,53 24,16 65,91 87,00 183 136,16 €  134,22 €    

2016 375 1434 1259 1749 184.000 8.283,98 701.460,61 26,23 62,21 87,00 144 140,32 €  138,11 €    

2017 364 1480 1246 1769 188.000 8.053,35 692.421,73 27,15 60,57 87,00 127 144,48 €  142,64 €    

Die Wochenstunden, Schülerzahlen und Belegungen resultieren aus der bundesweit einheitlichen, jährlichen Statistik des Verbands deutscher Musikschulen (VdM).

Ab 2013 wurden die Berechnungsgrundlagen bezüglich der Schülerzahlen und Belegungen im VdM-Bericht geändert.

Entwicklung der Kreismusikschule Helmstedt e.V.
































